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Die jährliche Abrechnung für den 
Mieter gehört zu den Pflichten des 
Vermieters. Doch immer wieder 
gibt es über die Abrechnungen 
Streit – der sich jetzt zuspitzen 
wird, wenn die ersten hohen En-
ergieabrechnungen ins Haus flat-
tern. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie 
achten müssen: Wie prüfe ich die 
Nebenkostenabrechnung, insbe-
sondere auch die Energie- und 
Heizkosten? Welche Fristen sind 
zu beachten? Droht die Kündi-
gung, wenn man nicht zahlen 
kann? Und: Die Tricks der Vermie-
ter bei der Abrechnung.
Die Krisen treiben die Energiepreise 
in die Höhe. Insbesondere die Ko-
sten für Gas und Öl steigen immens. 
Für viele Verbraucher bedeutet dies, 
dass demnächst hohe Nebenkos-
tennachzahlungen fällig werden 
könnten. Vermieter haben für die 
Nebenkostenabrechnung 2022 bis 
Ende 2023 Zeit. Die Strom- und 
Gaspreise sind zum Jahreswechsel 
2022 stark gestiegen. Die Mehrko-
sten dafür werden für die Haushalte 
allerdings erst im nächsten Jahr 
sichtbar – wie hoch die Abrechnung 
für das Jahr aussehen wird, lässt 
sich kaum vorhersagen. Aktuell er-
stellen die Vermieter die Nebenko-
stenabrechnungen für das Jahr 
2021, welche im Sommer oder 
Herbst verschickt werden sollen. Be-
reits jetzt sind größere Kostenan-
stiege bemerkbar.
Sowohl für Vermieter als auch für 

Mieter ist es daher ratsam, bereits 
jetzt Rücklagen zu bilden, um die 
hohen Nachzahlungen stemmen zu 
können. Aber Achtung: Rechtlich un-
zulässig ist es nach der bisherigen 
Rechtslage, dass die Vermieter ein-
seitig die Vorauszahlung der Neben-
kosten vor dem Versenden der Jah-
resabrechnung erhöhen. Eine Aus-
nahme gilt, wenn beide Parteien da-
mit einverstanden sind. Wer also mit 
seinem Vermieter die Abschlagzah-
lungen vorzeitig erhöhen möchte, 
sollte das Gespräch suchen. Somit 
kann die Nachzahlung zum kom-
menden Jahr etwas verringert bzw. 
aufgeteilt werden. Eine einseitige 
Erhöhung der monatlichen Ab-
schlagzahlungen ist allerdings nur 
dann möglich, wenn vorab eine Ne-
benkostenabrechnung erstellt wor-
den ist, wobei schon diskutiert wird, 
ob dies in der aktuellen Situation mit 
ungewöhnlich stark ansteigenden 
Energiekosten noch gilt.

Nebenkostenabrechnung: Was 
darf der Vermieter?
Ob Mieter oder Eigentümer - an der 
jährlichen Nebenkostenabrechnung 
kommt niemand vorbei. Aber welche 
Rechte und Pflichten kommen mit 
den Nebenkosten auf Sie zu? Wie 
geht man mit Nebenkostennachzah-
lungen um? Welche der Betriebsko-
sten genau dürfen Vermieter zum 
Beispiel auf ihre Mieter umlegen? 
Und: Was zählt eigentlich alles zu 
Nebenkosten?

WIDErSPrUcH gEgEN DIE NEbENKoSTENAb-
rEcHNUNg
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Nebenkosten entstehen nicht für das 
Heizen einer Wohnung. Die Wasser-
versorgung, Entwässerung, Gelder 
für die Straßenreinigung sowie Müll-
beseitigung und Gartenpflege sowie 
öffentliche Lasten wie die Grund-
steuer zählen ebenfalls zu den Ne-
benkosten. Auch andere Kosten wie 
Versicherungen für das Gebäude 
oder gemeinschaftliche genutzte 
elektronische Geräte können antei-
lig in die Nebenkosten einfließen.

Nebenkostenabrechnung und 
Nachzahlung: Diese Frist muss 
man beachten
Wer mehr verbraucht als gedacht, 
muss wohl oder übel mit einer Nach-
zahlung rechnen. Das ist besonders 
ärgerlich, wenn die Nebenkostenab-
rechnung erst spät kommt und man 
sie vielleicht schon nicht mehr er-
wartet. Aber wie lange darf der Ei-
gentümer die Abrechnung zurück-
halten? Der Vermieter muss späte-
stens zwölf Monate nach dem Ende 
des Abrechnungszeitraums eine Ne-
benkostenabrechnung vorlegen. 
Der Zeitraum muss sich nicht 
zwangsläufig mit dem Kalenderjahr 
decken. Versäumt der Vermieter die-
se Frist, kann er auch in aller Regel 
keine Nachzahlung der Nebenko-
sten mehr verlangen! Beispiel: Die 
Nebenkostenabrechnung für das 
Kalenderjahr 2021 muss der Ver-
mieter bis zum 31.12.2022 dem Mie-
ter übergeben haben.
Wie immer bestätigen aber Ausnah-
men die Regel: Wer mit seinem Ver-
mieter eine Nebenkostenpauschale 
vereinbart hat, muss keine Nach-
zahlungen leisten – auch wenn die 
tatsächlichen Betriebskosten viel 

höher sind als der vereinbarte Pau-
schalbetrag.

Welche Nebenkosten dürfen Ver-
mieter auf die Mieter umlegen?
Natürlich kostet eine Immobilie Geld. 
Die meisten Betriebskosten kann 
der Vermieter auf die Mieter übertra-
gen. Aber Achtung: „Kosten für die 
Instandhaltung und -setzung des 
Gebäudes sowie für Reparaturen 
oder die Hausverwaltung, darf der 
Eigentümer nicht auf die Mieter um-
legen. Übrigens: Die Nebenkosten, 
die im Mietvertrag nicht ausdrücklich 
auf den Mieter umgelegt wurden, 
gelten als bereits in der Miete ent-
halten! Die darf der Vermieter also 
auf keinen Fall gesondert abrech-
nen.

UMlAgEFäHIgE NEbENKo-
STEN
Der Deutsche Mieterbund hat ein-
mal alle Nebenkosten zusammen-
gefasst, die der Vermieter laufend 
auf den Mieter umlegen darf:
grundsteuer oder auch „öffentliche 
Lasten des Grundstücks“: wird von 
der zuständigen Behörde erhoben
Wasserkosten: umfassen Kosten 
rund um die Wasserversorgung 
(Wassergeld, Wasseruhr, Was-
seraufbereitungsanlage, Abrech-
nung der Wasserkosten)
Abwasser: Sind fällig für die Nut-
zung einer öffentlichen Entwässe-
rungsanlage oder die Kosten der 
Abfuhr und Reinigung einer eigenen 
Klär- oder Sickergrube.
Fahrstuhl: Strom, Beaufsichtigung, 
Bedienung, Überwachung, Pflege 
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und Reinigung sowie regelmäßige 
Prüfung der Betriebssicherheit und 
Betriebsbereitschaft.
Straßenreinigung / Müllabfuhr: 
Kosten, die die Stadt dem Vermieter 
durch Abgabenbescheid in Rech-
nung stellt.
Hausreinigung / Ungezieferbe-
kämpfung: Kosten, für Reinigung 
durch entsprechendes Personal und 
laufende Kosten der Ungezieferbe-
kämpfung, zum Beispiel für ein In-
sektenspray.
gartenpflege: Sach- und Personal-
kosten für Gartenarbeiten, Erneue-
rung von Pflanzen und Pflege von 
Spielplätzen.
beleuchtung: Stromkosten für Au-
ßenbeleuchtung, Treppenhaus, 
Waschküche.
Schornsteinreinigung: Schorn-
steinfegerkosten (Kehrgebühren) 
und Kosten der Immissionsmes-
sung.
Versicherungen: Gebäudeversi-
cherungen gegen Feuer-, Sturm- 
und Wasserschäden, Glasversiche-
rungen sowie Haftpflichtversiche-
rungen für Gebäude, Öltank und 
Aufzug.
Hauswart: Personalkosten für den 
Hausmeister.
gemeinschaftsantenne / breit-
bandkabel: Bei der Antenne können 
Betriebs-, Strom- und Wartungsko-
sten auf die Mieter umgelegt wer-
den. Ggf. kommt beim Kabel noch 
die monatliche Grundgebühr hinzu.
Einrichtungen für die Wäsche-
pflege: Kosten für die Waschküche 
(Waschmaschinen oder Trockner), 
das heißt Strom, Reinigung und 

Wartung der Geräte.
Sonstige Kosten: Zum Beispiel Ko-
sten für Schwimmbad und Sauna im 
Haus. Der Vermieter muss aber ge-
nau angeben, für welche Kostenart 
er Geld verlangt.
Diese Nebenkosten werden nach 
einem bestimmten Verteilerschlüs-
sel auf die einzelnen Mieter des 
Hauses umgelegt. Entweder nach 
Kopfzahl oder nach Wohnfläche. 
Haben Mieter und Vermieter nicht 
ausdrücklich etwas anderes verein-
bart, gilt die “Wohnfläche” als Vertei-
lerschlüssel. Sind in allen Woh-
nungen Wasseruhren vorhanden, 
müssen Vermieter diese auch für die 
Verteilung der Kosten heranzuzie-
hen.

Darf der Mieter Belege der Ne-
benkostenabrechnung einsehen?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes-
ser. Schließlich kann jedem einmal 
ein Fehler unterlaufen, oder nicht? 
Der Mieter einer Wohnung oder 
eines Hauses hat das Recht, die Be-
lege und Verträge zur Betriebsko-
stenabrechnung einzusehen. Au-
ßerdem muss der Vermieter dafür 
sorgen, dass die einzelnen Rech-
nungsposten sowie die Gesamtrech-
nung übersichtlich und verständlich 
sind. Ewig Zeit lassen kann sich der 
Mieter aber nicht. Einwendungen 
gegen die Abrechnung müssen in-
nerhalb eines Jahres gegenüber 
dem Vermieter erhoben worden 
sein.
So weit so gut. Aber was ist, wenn 
die Abrechnung falsch ist? Ist die 
Nebenkostenabrechnung falsch 
oder sind die veranschlagten Kosten 
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für den Mieter nicht nachvollziehbar, 
muss der Vermieter die Abrechnung 
korrigieren. Zu viel gezahlte Beträge 
kann der Mieter dann zurückfordern. 
Am Ende sollte in der Aufstellung 
unbedingt vermerkt sein, ob der Mie-
ter eine Nachzahlung leisten muss 
oder ob er ein Guthaben hat – 
schließlich soll es ja für alle Seiten 
transparent bleiben.
Noch ein Tipp: Bevor ein Mieter die 
Abrechnung anzweifelt und Rück-
zahlungen fordert, sollte er jedoch 
im Mietvertrag prüfen, welche Be-
triebskosten auf ihn umgelegt wer-
den können und ob diese überhaupt 
nach der Betriebskostenverordnung 
(BetrKV) umlagefähig sind. Zusätz-
lich muss der Mieter die Belege ein-
sehen. Die Betriebskostenverord-
nung sagt aus, was genau zu den 
Betriebskosten gehört und was nicht.

STrEIT UM DIE NEbENKo-
STEN
Die meisten Mieter bekommen ein-
mal jährlich eine Abrechnung über 
die Mietnebenkosten, zu denen bei 
zentral beheizten Wohnungen auch 
die Heizkostenabrechnung gehört. 
Wir nennen die wichtigsten Punkte, 
auf die man als Mieter/in achten 
sollte, um kein Geld zu verschenken.
Ist die Abrechnung rechtzeitig ge-
kommen? Spätestens 12 Monate 
nach Ende des Abrechnungszeit-
raums muss sie dem Mieter vorlie-
gen, sonst verfällt eine etwaige 
Nachforderung des Vermieters.
Umfasst die Abrechnung einen 
Zeitraum von 12 Monaten? Länger 
oder kürzer darf die Abrechnungspe-
riode nicht sein (außer in seltenen 

Ausnahmefällen).
Sind die einzelnen Kostenarten 
konkret benannt und mit ihren je-
weiligen gesamtkosten aufge-
führt? Ungültig: „sonstige Betriebs-
kosten“.
Sind nur Kostenarten aufgeführt, 
die in Ihrem Mietvertrag verein-
bart wurden? Bei älteren Mietver-
trägen ist oft nur ein Teil der laut Ge-
setz umlagefähigen Kosten aufge-
führt.
Sind nur gesetzlich zugelassene 
Kosten aufgeführt? Unzulässig 
sind z. B. Verwaltungskosten, Bank-
gebühren, Reparaturen. Passen Sie 
besonders auf, wenn Sie eine Ei-
gentumswohnung gemietet haben!
Sind auffällige Kostensteige-
rungen eingetreten? Vergleichen 
Sie die neue Abrechnung mit der 
vom letzten Jahr!
Werden Kostenarten erstmals 
aufgeführt? Das ist nur in engen 
Grenzen erlaubt. Lassen Sie sich 
beraten!
Ist ein nachvollziehbarer Vertei-
lerschlüssel angegeben? Mit sei-
ner Hilfe wird der auf Ihre Wohnung 
entfallende Kostenanteil berechnet.
Sind Ihre Vorauszahlungen in 
richtiger Höhe verrechnet wor-
den? Passen Sie besonders auf, 
wenn Sie im fraglichen Zeitraum we-
gen Wohnungsmängeln (Schäden) 
die Miete gemindert oder sonstige 
Kürzungen vorgenommen haben.
Scheuen Sie sich nicht, von Ihrem 
Recht auf Belegeinsicht Gebrauch 
zu machen. Als Mieter einer preisge-
bundenen („Sozial“-) Wohnung oder 
wenn der Vermieter auswärts sitzt 
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bzw. kein Verwaltungsbüro vor Ort 
hat, können Sie Belegkopien verlan-
gen.
Wenn in der Wohnanlage auch ge-
werblich genutzte Räume vorhan-
den sind, kann das zu höheren Ko-
sten führen, z. B. bei der Grundsteu-
er und den Versicherungen. Hat der 
Vermieter entsprechende Abzüge 
gemacht?
Wenn der Hauswart auch für Repa-
raturen und Verwaltungstätigkeiten 
zuständig ist: Hat der Vermieter de-
ren Kosten abgezogen?
Wenn Sie eine Heizkostenabrech-
nung vom Vermieter erhalten: 
Stimmt der Verteilerschlüssel mit 
dem des Vorjahres überein? Stim-
men Ihre Verbrauchseinheiten?
Wichtig: Die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs tendiert dazu, 
dem Vermieter die Abrechnung mög-
lichst leicht zu machen. Das verleitet 
zum Mogeln! Deshalb prüfen Sie 
jede Abrechnung „auf Herz und Nie-
ren“! Lassen Sie im Zweifelsfall Ihre 
Abrechnung durch den Mieterverein 
prüfen. Dessen Experten wissen, wo 
die Schwachstellen sind und wo ge-
mogelt wird.

WAS SIND TyPIScHE FEH-
lEr IN NEbENKoSTENAb-
rEcHNUNgEN?
Viele Nebenkostenabrechnungen 
enthalten Fehler, die bares Geld für 
die Mieter bedeuten. Denn rund 81 
Prozent der geprüften Nebenkosten-
abrechnungen sind fehlerhaft. Und 
das sind sieben typische Fehler, auf 
die Sie bei Ihrer Abrechnung achten 
sollten:

Warmwasserkosten nicht nach 
Verbrauch abgerechnet: Hat Ihr 
Vermieter das Warmwasser nicht 
nach Verbrauch abgerechnet, son-
dern geschätzt oder nach einer For-
mel berechnet, dürfen Sie den Po-
sten pauschal um 15 Prozent kür-
zen.
Vermieter rechnet Kosten ab, die 
nicht im Vertrag stehen: Alle Ko-
stenpositionen, die Ihr Vermieter ab-
rechnet, müssen in Ihrem Mietver-
trag stehen. Vergleichen Sie daher 
die einzelnen Kosten in Ihrer Ab-
rechnung mit den Angaben im Ver-
trag. Fehlen einzelne Kostengrup-
pen im Vertrag, müssen Sie nicht 
bezahlen.
Unzulässige Kosten: Sie können 
der Abrechnung widersprechen, 
wenn Ihr Vermieter Kosten auf Sie 
umgelegt hat, die er selbst tragen 
muss, wie Reparaturkosten, War-
tungskosten für Rauchmelder oder 
Feuerlöscher, Bank- und Kontofüh-
rungsgebühren, eine einmalige 
Dachrinnenreinigung sowie Beiträge 
für eine Mietausfall- oder Rechts-
schutzversicherung.
Frist nicht eingehalten: Hat sich 
Ihr Vermieter mehr als zwölf Monate 
Zeit gelassen für die Jahresabrech-
nung, darf er keine Nachzahlung von 
Ihnen verlangen. 
Haben Mieter im Abrechnungszeit-
raum hingegen zuviel bezahlt, bleibt 
Ihr Anspruch auf Gutschrift beste-
hen. Falls der Vermieter auch nach 
Ablauf der Frist keine Nebenkosten-
abrechnung vorlegt, können Mieder 
diese notfalls gerichtlich einfordern. 
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gewerberäume im Wohnhaus: 
Gibt es in Ihrem Wohnhaus auch 
eine Gewerbeeinheit, sollte das bei 
Ihren Nebenkosten berücksichtigt 
werden. Denn in aller Regel verurs-
acht ein Gewerbe deutlich höhere 
Nebenkosten. Hat Ihr Vermieter die-
se nicht herausgerechnet, sondern 
auf alle Mieter umgelegt, können Sie 
der Abrechnung widersprechen und 
sich erkundigen, warum er die ge-
werblichen Kosten nicht herausge-
rechnet hat.
Falscher Abrechnungszeitraum: 
Sind Sie gerade erst eingezogen, 
darf Ihr Vermieter die Kosten auch 
nur für die Monate berechnen, die 
Sie im Haus gewohnt haben und 
nicht für das gesamte Jahr.
Falscher Verteilerschlüssel: Die 
Verteilerschlüssel müssen in der Ab-
rechnung angegeben sein und auch 
richtig sein. Vergleichen Sie dazu 
die Angaben mit Ihrem Mietvertrag. 
Es lohnt sich, die Wohnung nachzu-
messen, denn Nebenkosten sind 
nur nach den tatsächlichen Quadrat-
metern zu berechnen. Der Vermieter 
kann bei der Wahl des Verteiler-
schlüssels bei den verschiedenen 
Kostenpositionen recht frei wählen. 
Wichtig dabei ist, dass es dem Mie-
ter erkenntlich ist, nach welchem 
Verteilerschlüssel – auch Umlage-
schlüssel genannt – abgerechnet 
wird. 
Jedoch gibt der Gesetzgeber vor, 
dass die sogenannten warmen Be-
triebskosten – das sind die Kosten 
fürs Heizen und das warme Wasser 
– in der Regel nach Verbrauch ab-
gerechnet werden müssen. Rechnet 
der Vermieter also die Heizkosten 
nicht nach Verbrauch ab, ist dies 

falsch. Eine Ausnahme machen hier 
nur Mietwohnungen in Zweifamilien-
häusern, wenn der Vermieter selbst 
in der zweiten Wohnung lebt. In dem 
Fall können die Heizkosten auch 
pauschal abgerechnet werden.
Die Nebenkostenabrechnung ist 
unvollständig: Damit die Nebenko-
stenabrechnung gültig ist, muss sie 
vollständig sein. Folgende Informati-
onen müssen zwingend enthalten 
sein:
• für welche Wohnung ist diese 

Abrechnung erstellt
• Abrechnungszeitraum
• Auflistung aller einzelnen Kosten-

positionen inklusive anteilige 
Kosten für den Mieter

• Gesamthöhe der Betriebskosten
• Angabe, ob sich aus der Abrech-

nung eine Nachforderung oder 
ein Guthaben ergibt

Der Mieter muss in der Lage sein, 
die Nebenkostenabrechnung voll-
ständig zu kontrollieren. Ist dies nicht 
der Fall, ist die Abrechnung fehler-
haft.
Die Nebenkostenabrechnung ist 
nicht nachvollziehbar: Eine Neben-
kostenabrechnung sollte so formu-
liert sein, dass sie nachvollziehbar 
ist und der Mieter sie einfach prüfen 
kann. Klar ersichtlich müssen fol-
gende Kostenpositionen sein:
• Höhe der Gesamtkosten
• Wie sie auf den Mieter umgelegt 

werden (Umlage- oder auch Ver-
teilerschlüssel)

• Welchen Anteil der Mieter zahlen 
soll

• Wenn er bereits Vorauszah-
lungen geleistet hat, welchen 
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Heizkosten wurden falsch abge-
rechnet: Der Gesetzgeber bestimmt 
über die Heizkostenverordnung 
(HeizkostenV), wie die Heizkosten 
verteilt werden müssen. Daher sollte 
der Mieter hier besonders genau 
hinschauen, wie sein Anteil berech-
net wurde. In der Regel müssen min-
destens 50, höchstens 70 Prozent 
der Heizkosten nach Verbrauch ab-
gerechnet werden. Bei vielen älteren 
oder schlecht gedämmten Mietshäu-
sern sind 70 Prozent nach Verbrauch 
die Regel. Der übrige Anteil der 
Heizkosten wird nach Wohnfläche 
verteilt (§ 7 HeizkostenV). Hat der 
Vermieter die Heizkosten anders 
verteilt, darf der Mieter die gefor-
derten Heizkosten um 15 Prozent 
kürzen (§12 HeizkostenV).
leerstand wird auf Mieter umge-
legt: Steht eine Wohnung im Haus 
über einen gewissen Zeitraum leer, 
so muss der Vermieter selbst die 
Kosten dafür tragen und kann sie 
nicht anteilig auf die restlichen Mie-
ter umlegen. Die leerstehenden 
Wohnungen müssen bei den Ge-
samtkosten mit eingerechnet wer-
den. Taucht also im Vergleich zum 
Vorjahr in der Abrechnung eine an-
dere Gesamtquadratmeterzahl auf, 
so ist dies ein Anzeichen dafür, dass 
der Vermieter nur die vermieteten 
Wohnungen abgerechnet hat, um 
Kosten zu sparen. Das müssen Mie-
ter aber nicht hinnehmen.
Vermieter missachtet grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit: Der Mieter 
kann prüfen, ob die einzelnen Ko-
sten der Nebenkostenabrechnung 
zu hoch sind. Denn bei den Neben-
kosten gilt der Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit – der Vermieter muss 

Betrag diese haben
Anhand dieser Angaben kann der 
Mieter einfach die Nebenkostenab-
rechnung prüfen: Er kann nachrech-
nen, ob sein Anteil an den jeweiligen 
Nebenkosten stimmt und damit auch 
die Summe aller Nebenkosten. Da-
bei sollte der Mieter auch noch ein-
mal in den Mietvertrag schauen: Nur 
nach dem Umlageschlüssel, auch 
Verteilerschlüssel genannt, der da-
rin vereinbart wurde, dürfen die Ne-
benkosten auf ihn umgelegt werden. 
Ist dazu nichts im Mietvertrag fest-
gelegt, müssen die Nebenkosten 
nach Anteil der Wohnfläche verteilt 
sein.
Jede unverständliche Kostenpositi-
on ist in der Regel ungültig. Der Mie-
ter muss einzelne Nebenkosten, die 
er nicht selbst prüfen kann, auch 
nicht zahlen. Das gilt auch, wenn 
einzelne Angaben unverständlich 
sind, wie der Verteilerschlüssel „Um-
lage nach Quadratmeter Wohnflä-
che*Monat“ (BGH Az.: VIII ZR 84/07).
Der Vermieter muss die Betriebsko-
sten mit seinem Mieter auch dann 
innerhalb der Jahresfrist abrechnen, 
wenn ihm selbst die Jahresabrech-
nung des Hauses noch nicht vorliegt. 
Denn: Die Jahresabrechnung der 
Wohnungseigentümer gilt nicht als 
Grundlage für die Betriebskostenab-
rechnung für die Mieter. Ist die Ein-
Jahres-Frist verstrichen, kann der 
Vermieter eine Nachforderung der 
Betriebskosten nur dann geltend 
machen, wenn er weder absichtlich 
noch fahrlässig die Verspätung der 
Jahresabrechnung verursacht hat. 
Hierfür muss er allerdings Beweise 
vorlegen können (BGH Az.: VIII ZR 
249/15).
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HEIZKoSTENAbrEcHNUNg 
SElbST PrüFEN – TIPPS 
Für MIETEr*INNEN
Vier von fünf Heizkostenabrech-
nungen sind fehlerhaft. Hier erfah-
ren Sie, worauf Sie achten müssen 
und welche Möglichkeiten Sie bei 
mangelhaften Abrechnungen haben. 
Die Heizkostenabrechnung selbst 
zu prüfen, ist gar nicht so schwer, 
wenn Sie wissen, worauf Sie achten 
müssen. Vergleichen Sie Ihre Heiz-
kostenabrechnung mit Abrech-
nungen aus den Vorjahren: 
gibt es bei den Kosten für Hei-
zung oder Warmwasser sehr 
große Abweichungen? Falls sich 
solche Abweichungen nicht durch 
andere Lebensumstände wie Famili-
ennachwuchs oder eine Modernisie-
rung erklären lassen, könnte ein 
Fehler vorliegen.
Sind Ihr Anteil am Heizenergiever-
brauch und Ihr Anteil an der ge-
bäudefläche verhältnismäßig? Ihr 
Anteil am Heizenergieverbrauch 
sollte in etwa dem Anteil Ihrer Woh-
nung an der gesamten Gebäudeflä-
che entsprechen. Wenn Sie sehr viel 
mehr Energie verbraucht haben, als 
nach der Fläche zu erwarten wäre, 
waren Sie vielleicht nicht besonders 
sparsam. Es ist aber auch möglich, 
dass Ihre Messgeräte nicht richtig 
zählen. Ihren Anteil am Verbrauch 
können Sie auch mit einem interak-
tiven Heizkostenrechner prüfen.
Ist der Abrechnungszeitraum kor-
rekt? Der Abrechnungszeitraum 
muss ein Jahr betragen und direkt 
an die vorherige Abrechnung an-
schließen. Sind Sie umgezogen, be-

bei Maßnahmen und Entschei-
dungen, die die Nebenkosten des 
Mieters beeinflussen, ein angemes-
senes Kosten-Nutzen-Verhältnis be-
rücksichtigen (§ 556, Abs. 3 BGB). 
Eine saftige Nachforderung in der 
Nebenkostenabrechnung sorgt oft 
für Unmut. Doch grundsätzlich gilt: 
Mieter müssen in der Regel auch 
hohe Nachforderungen zahlen (BGH 
VIII ZR 195/03). Empfindet ein Mie-
ter einzelne Nebenkosten als zu teu-
er, muss er das belegen können. Bei 
Gartenpflege, Gebäudereinigung 
oder Hausmeisterdiensten raten 
Fachanwälte: Der Mieter kann bei 
anderen Betrieben nachfragen, und 
Kostenvorschläge einholen.

IN DIESEN FällEN IST EINE 
VErSPäTETE NAcHForDE-
rUNg MöglIcH
Wenn der Vermieter nichts dafür 
kann, dass die Nachforderung zu 
spät kommt, muss der Mieter sie 
dennoch zahlen. Zum Beispiel, wenn 
der Stromanbieter verspätet eine 
höhere Stromrechnung nachreicht. 
Aber: „Die Post ist schuld“ gilt nicht. 
Wenn die Nebenkostenabrechnung 
rechtzeitig zur Post gebracht wurde, 
aber zu spät beim Mieter ankommt, 
ist sie dennoch unwirksam. Denn die 
Post gilt als Erfüllungsgehilfe des 
Vermieters, weil er sie mit dem Über-
bringen der Abrechnung beauftragt 
hat. Damit muss er für das Fehlver-
halten der Post geradestehen (§ 278 
BGB/ BGH VIII ZR 107/08).
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ginnt der Abrechnungszeitraum am 
Tag des Einzugs. In der alten Woh-
nung endet er am Tag des Auszugs. 
Ist die Abrechnungsfrist eingehal-
ten? Der Vermieter muss Ihnen Ihre 
Heizkostenabrechnung spätestens 
ein Jahr nach Ende der Abrech-
nungsperiode zustellen.

Wurden Ihre monatlichen Voraus-
zahlungen korrekt berücksichtigt? 
In der Heizkostenabrechnung sind 
in der Regel die Summe der monat-
lichen Vorauszahlungen für die Hei-
zung und die Nebenkosten enthal-
ten. Im Mietvertrag ist die Höhe des 
monatlichen Abschlags festgelegt.
Sind die Energiebezugskosten 
plausibel? Um die Energiebezugs-
kosten zu prüfen, teilen Sie die En-
ergiekosten durch die gelieferte En-
ergiemenge. Im Jahr 2021 lagen die 
durchschnittlichen Energiekosten in 
Deutschland bei: 
Erdgas: 6 Cent pro kWh
Heizöl: 4,6 Cent pro kWh
Fernwärme: 9,2 Cent pro kWh
Wärmepumpen-Strom: 22,8 Cent 
pro kWh
Holzpellets: 4,8 Cent pro kWh
Holzhackschnitzel: 3,1 Cent pro kWh
Daran können Sie sich auch für die 
Abrechnung 2022 grob orientieren. 
Natürlich können sich die Preise re-
gional unterscheiden. Sollte Ihr be-
rechneter Wert jedoch deutlich über 
den durchschnittlichen Kosten lie-
gen, fordern Sie Ihre/n Vermieter*in 
auf, die Energie günstiger einzukau-
fen. Dazu ist er/sie nach dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot im Bürgerlichen 

Gesetzbuch verpflichtet.
Eine Stichprobe von co2online, dass 
die Energiepreise bei fast jeder zwei-
ten Abrechnung um mehr als 10 Pro-
zent über dem Durchschnitt lagen. 
In Häusern, die mit Fernwärme be-
heizt werden, waren sogar nur ein 
Drittel der Preise angemessen. Dies 
liegt häufig an einer zu großen Fern-
wärmeanschlussleistung und damit 
zu hohen Grundkosten.
Beachten Sie auch, dass im Rah-
men der Dezember-Soforthilfe die-
Abschlagszahlungen für Dezember 
2022 vom Staat übernommen wur-
de. Bei Mieter*innen wird diese Ent-
lastung mit der jährlichen Heizko-
stenabrechnung des Vermieters 
oder der Vermieterin, die den De-
zember 2022 umfassen, ankommen 
- in den meisten Fällen also im Laufe 
des Jahres 2023. Prüfen Sie, ob Sie 
die Dezember-Gutschrift erhalten 
haben.
Ausblick: gas- und Strompreis-
bremse erst für 2023 wirksam 
Die Kosten für Gas und Strom wur-
den rückwirkend zum 1. Januar 2023 
vom Staat gedeckelt. In der Heizko-
stenabrechnung sind zum Grund-
preis also die reduzierten Arbeits-
preise anzusetzen: für Erdgas 12 
Cent pro Kilowattstunde, für Fern-
wärme 9,5 Cent pro Kilowattstunde. 
Dieser Preisdeckel gilt allerdings nur 
für 80 Prozent des Jahresver-
brauchs. Bezugspunkt ist in der Re-
gel der Vorjahresverbrauch, der im 
September 2022 vom Versorger er-
mittelt wurde. Für den Energiever-
brauch, der über diesem Kontingent 
liegt, zahlt der Mieter also den je-
weils gültigen Marktpreis des Ver-
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sorgers.
Ausblick: Ebenfalls ab 2023 neue 
co2-Abgebe-regelung gültig
Mit dem Bezugsjahr 2023 taucht als 
neue Position in vielen Heizkosten-
abrechnungen der CO-Preis auf. 
Diese Abgabe wurde zwar schon 
seit 2021 auf fossile Brennstoffe auf-
geschlagen. Als Teil der Energiebe-
zugskosten wurde er bislang an den 
Mieter weitergegeben. Mit dem Ab-
rechnungsjahr 2023 gilt ein Stufen-
model, nach dem der CO-Preis zwi-
schen Mietern und Vermietern auf-
geteilt wird. Ausschlaggebend ist die 
energetische Qualität des Gebäudes 
– also wie hoch der Heizbedarf pro 
Quadratmeter und Jahr ist (kWh/
m²a). Auskunft darüber gibt der En-
ergieausweis des Gebäudes bzw. 
der Energieverbrauchsausweis.
Je schlechter die energetische Qua-
lität des Gebäudes ist, umso höher 
wird der Anteil, den der Vermieter 
trägt. Denn hier sind die Energiever-
luste des Gebäudes mit entschei-
dend für den Energiebedarf.
Sind die Kosten für den betriebs-
strom der Heizung angemessen? 
Der Kostenanteil für den Betriebss-
trom sollte maximal 5 Prozent der 
Brennstoffkosten betragen. Liegen 
die Kosten darüber, fragen Sie Ih-
re/n Vermieter*in nach der Strom-
rechnung. Wird der Strom zu einem 
eher teuren Tarif bezogen, können 
Sie den Abschluss eines günstige-
ren Vertrags einfordern. Der durch-
schnittliche Strompreis lag 2021 bei 
31,4 Cent pro kWh.
Stimmen die angegebenen Ver-
brauchswerte? Das können Sie 
prüfen, indem Sie bereits zum Ende 

des entsprechenden Abrechnungs-
zeitraums die Werte an den Erfas-
sungsgeräten Ihrer Wohnung able-
sen: je nachdem wie der Verbrauch 
bei Ihnen gemessen wird - über die 
Heizkostenverteiler an Ihren Heiz-
körpern oder den Wärmemengen-
zähler für Ihre Wohnung. Auch die 
Warmwasserzähler sollten Sie re-
gelmäßig ablesen und die Werte no-
tieren, damit Sie diese in Ihrer Heiz-
kostenabrechnung prüfen können. 
Dafür können Sie auch das kosten-
lose Energiesparkonto nutzen. Be-
achten Sie dabei, dass sich die Wer-
te der Heizkostenabrechnung auf 
den vergangenen Abrechnungszeit-
raum beziehen und Sie diese also 
im Voraus ablesen müssen.
Ist der restbestand bei Heizöl und 
Flüssiggas richtig angegeben? 
Bei Heizöl oder Flüssiggas gibt es 
nach Ende einer Heizsaison in der 
Regel einen Restbestand im Tank. 
Prüfen Sie, ob dieser Bestand kor-
rekt angegeben ist. Eine Be-
standsangabe von 0 Litern ist sehr 
unwahrscheinlich.
Wurde der Verteilerschlüssel kor-
rekt eingehalten? Zwischen 50 und 
70 Prozent der Heizkosten werden 
nach Verbrauch abgerechnet, der 
Rest nach Quadratmetern. Dieser 
Verteilerschlüssel ist im Mietvertrag 
festgehalten.
Ist die richtige gesamtfläche des 
gebäudes angegeben? Die Haus-
verwaltung darf anteilige Kosten für 
leerstehende Wohnungen nicht auf 
die Mietparteien umlegen. Prüfen 
Sie deshalb die Wohnfläche des 
Hauses – die Quadratmeter-Anga-
ben dürfen sich im Vergleich zum 
Vorjahr nicht ändern.



- 13 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Welche Rechte haben Mie-
ter*innen bei der Heizkostenab-
rechnung gegenüber dem/der 
Vermieter*in?
Mieter*innen haben ein Anrecht auf 
eine formal und inhaltlich korrekte 
Heizkostenabrechnung gemäß der 
Heizkostenverordnung. Heizkosten-
pauschalen sind grundsätzlich un-
zulässig. Insbesondere bei hohen 
Nachzahlungen durch die Mietpar-
teien kommt es rund um die Heizko-
stenabrechnung häufiger zu Kon-
flikten zwischen Mieter*innen und 
Vermieter*innen. Mieter*innen kön-
nen bei ihrem/ihrer Vermieter*in oder 
der Hausverwaltung die Rech-
nungen und Unterlagen einsehen, 
auf denen die Heizkostenabrech-
nung basiert. Dazu müssen sie sich 
innerhalb von vier Wochen nach Er-
halt der Heizkostenabrechnung bei 
ihrem/ihrer Vermieter*in melden. 
Diese/r muss erlauben, dass Mie-
ter*innen sich bei der Einsichtnahme 
Notizen machen oder die Unterla-
gen fotografieren. Die Belege kön-
nen auch als Fotokopien versendet 
werden.
Entdecken Mieter*innen einen Ab-
rechnungsfehler, können sie inner-
halb eines Jahres Widerspruch ge-
gen die Abrechnung einlegen. Zu 
den Pflichten von Mieter*innen ge-
hört andersherum, die Montage von 
Verbrauchszählern in ihren Wohn-
räumen zu akzeptieren.

Wo kann ich meine Heizkosten-
abrechnung prüfen lassen?
Sollten Sie bei einem oder mehreren 
Punkten Ihrer Heizkostenabrech-
nung Unstimmigkeiten feststellen, 

lassen Sie sich von einem Profi be-
raten – zum Beispiel beim Deut-
schen Mieterbund. Für Mitglieder ist 
das Prüfen der Heizkostenabrech-
nung in der Regel kostenlos. Die 
Adressdaten des Mietervereins in 
Ihrer Nähe finden Sie im „On-
line-Branchenbuch Rat und Tat“. 
Auch die Verbraucherzentrale hilft 
dabei, den eigenen Energiever-
brauch zu verstehen. Beim kosten-
freien Basischeck der Verbraucher-
zentrale kommt ein/e Energiebera-
ter*in zu Ihnen nach Hause, bewer-
tet Ihren Verbrauch und prüft auf 
Wunsch auch Ihre Heizkostenab-
rechnung. Natürlich können Sie sich 
gegen eine entsprechende Gebühr 
auch Rechtsbeistand bei einem An-
walt/einer Anwältin für Mietrecht ho-
len.

Wie können Sie der Abrechnung 
widersprechen?
Haben Sie bei der Kontrolle der Ab-
rechnung Fehler gefunden, können 
Sie widersprechen und Ihren Ver-
mieter um Klärung bitten. Sie haben 
hierfür zwölf Monate Zeit, Ihre Be-
denken vorzubringen (§ 556 Abs. 3 
BGB). Die Frist dafür endet Tag ge-
nau zwölf Monate, nachdem Sie die 
Abrechnung bekommen haben, und 
nicht erst am Ende des Kalendermo-
nats (LG Berlin, Urteil vom 25. Okto-
ber 2016, Az. 63 S 35/16). Die Jah-
resfrist beginnt erst, wenn Ihr Ver-
mieter eine nachvollziehbare Ab-
rechnung vorgelegt hat. Hat er Ihnen 
zwar die Nebenkostenabrechnung 
geschickt, aber bei mehreren Positi-
onen nicht nachvollziehbar erklärt, 
wie diese Kosten auf die einzelnen 
Wohnungen verteilt werden, liegt 
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keine ordnungsgemäße Abrechnung 
vor. Korrigiert er das nicht innerhalb 
des Jahres, hat er keinen Anspruch 
mehr auf Nachzahlung.
Sie müssen die Frist auch dann be-
achten, wenn Sie den gleichen Ein-
wand schon bei Abrechnungen aus 
den Vorjahren erhoben haben (BGH, 
Urteil vom 12. Mai 2010, Az. VIII ZR 
185/09). Oft findet sich in Abrech-
nungen auch der Hinweis, dass in-
nerhalb von vier Wochen Wider-
spruch gegen die Abrechnung ein-
zulegen ist. Das bedeutet nur, dass 
die Abrechnung nach 30 Tagen fällig 
wird. Haben Sie zu viel vorausbe-
zahlt, muss Ihr Vermieter das Gut-
haben innerhalb von 30 Tagen er-
statten. Umgekehrt müssen Sie eine 
Nachzahlung ebenfalls innerhalb 
von 30 Tagen überweisen. Ein Wi-
derspruch ändert daran nichts. Sie 
sollten aber bei der Zahlung erklä-
ren, dass Sie gegen dem Vermieter 
Rückforderung vorbehalten. Trotz 
der 30-Tage-Frist haben Sie dann 
zwölf Monate lang Zeit, Einwände 
zu erheben.
Wichtig ist, dass Sie genau erklären, 
welche Kosten Sie nicht akzeptie-
ren. Es reicht nicht, pauschal zu be-
haupten, die Kosten seien völlig 
überhöht oder die Kostensteige-
rungen seien nicht nachvollziehbar 
(AG Berlin Mitte, Urteil vom 21. Ja-
nuar 2015, Az. 17 C 247/14).
Ein Widerspruch ist auch dann noch 
möglich, wenn der Mieter eine Nach-
forderung bereits bezahlt hat, denn 
sein Rückforderungsanspruch be-
steht weiterhin (BGH Az: VIII ZR 
269/09). Bei einer Nachforderung, 
die wegen eines Fehlers zu hoch ist, 

sollte der Mieter schnell handeln. 
Denn: Eine Nachforderung muss der 
Mieter innerhalb von 30 Tagen be-
gleichen, sonst gerät er mit seiner 
Zahlung in Verzug (§ 286 BGB). 
Dazu hat er zwei Möglichkeiten:
Widerspruch und Zahlung mit Vor-
behalt auf Rückforderung: Innerhalb 
der 30 Tage, nach denen der Mieter 
die Nebenkostenabrechnung erhal-
ten hat, legt er dagegen Widerspruch 
ein und weist auf den Fehler hin. Er 
schreibt darin auch, dass er sich das 
Recht vorbehält, seine Zahlung zu-
rückzufordern, und zahlt die volle 
Höhe der Nachforderung.
Widerspruch und Teilzahlung: Zu 
diesem Vorgehen raten Experten. 
Bei einem eindeutigen Fehler zahlt 
der Mieter nur jenen Anteil, der be-
rechtigt ist und legt innerhalb der 
30-Tages-Frist Widerspruch ein. Der 
Mietrechtsexperte sagt: „Hat der 
Mieter mit seinem Widerspruch 
Recht, muss er so dem Vermieter 
nicht wegen zu viel gezahltem Geld 
hinterherlaufen.“
Seinen Widerspruch sollte der Mie-
ter schriftlich verfassen und begrün-
den. Zudem sollte er beweisen kön-
nen, dass der Vermieter den Wider-
spruch rechtzeitig erhalten hat. Bei 
einer persönlichen Übergabe sollte 
er daher einen Zeugen mitnehmen. 
Oder er lässt sich bei der Übergabe 
des Widerspruchs vom Vermieter 
eine Quittung ausstellen.
Auf den Widerspruch kann eine 
Nachbesserung folgen – die muss 
der Mieter nur innerhalb eines be-
grenzten Zeitraums dulden. Es gilt 
wie bei der Abrechnungsfrist auch: 
Innerhalb von zwölf Monaten nach 
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Erhalt der Nebenkostenabrechnung 
(§ 556 Abs.3 BGB) muss der Mieter 
eine Korrektur erhalten haben. Lan-
det eine korrigierte Forderung des 
Vermieters nach Ende des Abrech-
nungszeitraumes im Briefkasten, ist 
sie in der Regel ungültig.
Sieht der Mieter einen Fehler, wo 
der Vermieter keinen sieht, kann es 
schnell zu Streit kommen. Im Zwei-
fel sollten Mieter daher rechtzeitig 
den Rat eines Rechtsexperten ein-
holen, vom Fachanwalt oder beim 
Mieterbund.

bEISPIEl WIDErSPrUcH:
Nebenkostenabrechnung für das 
Jahr
Sehr geehrte Damen und Herren,
die von Ihnen erstellte Abrechnung 
der Betriebskosten für das Jahr … 
habe ich am [Datum] erhalten. In ei-
nigen Punkten kann ich die Abrech-
nung nicht nachvollziehen und erhe-
be deshalb Widerspruch. Ich fordere 
Sie auf, die folgenden Fehler zu kor-
rigieren und mir eine korrigierte Ab-
rechnung zukommen zu lassen.
Zu den Fehlern im Einzelnen:
Hier ergänzen Sie die Fehler, die Sie 
gefunden haben. Das können zum 
Beispiel Kostenpositionen sein, die 
nicht umlegbar sind, etwa Beiträge 
für eine Mietausfallversicherung, 
Kosten für die Miete von Feuerlö-
schern oder Rauchwarnmeldern, 
Kontogebühren oder Kosten für die 
Hausverwaltung. 
Ich bitte um Zusendung der Belege 
zu folgenden Kostenpositionen per 
E-Mail: (hier ergänzen Sie die Ko-

sten, bei denen Sie Zweifel haben. 
Seien Sie sich bewusst, dass Ihr 
Vermieter Ihnen die Kopien nicht 
schicken muss. Für diesen Fall 
müssen Sie einen Termin für die 
Einsicht in die Belege verlangen).
Ist es für die Überprüfung der Ab-
rechnung nötig, dürfen Mieter auch 
die Einzelverbrauchsdaten ihrer 
Mitmieter einsehen (BGH, Az.: VIII 
ZR 189/17).

Was können Sie tun, wenn Ihr 
Vermieter die Belegeinsicht 
verweigert?
Wenn der Vermieter auch nach 
mehrfacher Aufforderung die Be-
legeinsicht verweigert, ergibt sich 
für den Mieter ein sogenanntes 
Zurückbehaltungsrecht (§273 
BGB). Das bedeutet, er muss die 
eingeforderte Nachzahlung nicht 
zahlen. Unter Umständen kann er 
sogar künftige Zahlungen der Be-
triebskostenvorauszahlung stop-
pen (BGH, Az.: VIII ZR 38/11 GE 
2012, 825). Im schlimmsten Fall 
kann der Mieter die Belegeinsicht 
über Gericht einklagen.
Laut gängiger Rechtsprechung gilt 
die Belegeinsicht dann als verwei-
gert:
• Der Vermieter verweigert die 

Belegeinsicht schriftlich.
• Der Vermieter reagiert auf die 

schriftliche Aufforderung des 
Mieters nicht innerhalb der an-
gemessenen Frist von 14 Ta-
gen.

• Der Vermieter zeigt nicht alle 
notwendigen Belege.

• Der Vermieter gibt dem Mieter 
zu wenig Zeit für die Belegein-
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sicht.
• Der Vermieter hat die Belege 

nicht ordentlich sortiert.
• Der Vermieter verhindert die Be-

legeinsicht anderweitig.

Was tun, wenn die Nebenkosten-
abrechnung nicht bezahlt werden 
kann?
Die Bundesregierung hat zwar Vor-
schläge eingebracht, dass Mietern 
nicht gekündigt werden darf, wenn 
sie ihre Nebenkostenabrechnung 
nicht bezahlen können. Auch der 
Deutsche Mieterbund fordert: „Es 
darf niemand seine Wohnung verlie-
ren, wenn die Kosten der Preisan-
passung nicht sofort geschultert 
oder die Nachzahlungen nicht inner-
halb von 30 Tagen beglichen werden 
können.“ Um das zu erreichen, 
müsste das Mietrecht reformiert wer-
den – und dies dürfte nicht so schnell 
vonstatten gehen. Von daher gelten 
weiterhin die entsprechenden Para-
grafen im Mietrecht.
Von daher gilt: Zahlt ein Mieter seine 
Nachzahlung der Nebenkostenab-
rechnung nicht, so kann ihm deswe-
gen nicht ohne weiteres die Woh-
nung gekündigt werden. Anders ver-
hält sich das mit der Vorauszahlung 
der Betriebskosten. Zahlt er diese 
nicht, droht tatsächlich die fristlose 
Kündigung des Mietvertrages. Hat 
der Vermieter die Nebenkostenab-
rechnung formal ordnungsgemäß 
innerhalb der Abrechnungsfrist an 
den Mieter übergeben, ist der Mieter 
verpflichtet, in einem angemessenen 
Zeitraum eine eventuell sich erge-
bende Nachzahlung an den Vermie-
ter zu bezahlen. Spätestens nach 30 

Tagen nach Zugang der Nebenko-
stenabrechnung kommt er in Zah-
lungsverzug (§ 286 BGB).
Hinweis: Als Betriebskosten werden 
nur jene Gebühren bezeichnet, die 
laufend entstehen und dem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch der Miet-
sache dienen. Die Nebenkosten hin-
gegen umfassen alle Kosten, die 
dem Vermieter im Zusammenhang 
mit der Immobilie entstehen. Nur die 
Betriebskosten können auf den Mie-
ter umgelegt werden.
Die Frage ist, ob der Vermieter dann 
dem Mieter, wenn er die Nebenkos-
tennachzahlung nicht bezahlt, we-
gen Zahlungsverzug die Kündigung 
aussprechen kann. Schließlich gilt 
Zahlungsverzug als fristloser Kündi-
gungsgrund. Allerdings trifft dies in 
diesem Fall, in dem es um eine Ne-
benkostennachzahlung geht, nicht 
zu. Dem Vermieter steht kein Kündi-
gungsrecht zu. Warum dem so ist, 
ergibt sich aus der Interpretation des 
Gesetzes. Diese ist so lange maß-
gebend, bis der Gesetzgeber eine 
andere Regelung beschließt.
§ 543 II Nr. 3 BGB erlaubt die frist-
lose Kündigung des Mietverhält-
nisses aus wichtigem Grund allge-
mein dann, wenn der Mieter mit der 
Entrichtung der Miete oder eines 
nicht unerheblichen Teils der Miete 
in Verzug ist. Dabei stellt das Gesetz 
seinem Wortlaut nach aber nur auf 
periodisch wiederkehrende Zah-
lungsverpflichtungen des Mieters ab 
(Bamberger/Roth/Ehlert BGB-Kom-
mentar § 543 R.24). Dazu gehören 
neben der Miete die laufenden Ne-
benkostenzahlungen. Rückstände, 
die sich aus Einmalzahlungen wie 
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einer Nachzahlung aus der Neben-
kostenabrechnung ergeben, sind 
hingegen keine periodisch wieder-
kehrenden Zahlungsverpflichtungen 
(Palandt/Weidenkass BGB-Kom-
mentar § 543 R. 23).
Auch das OLG Koblenz führte aus, 
dass der Nachzahlungsbetrag aus 
einer Nebenkostenabrechnung nicht 
als Mietzahlung und damit nicht als 
periodisch wiederkehrende Zah-
lungsverpflichtung im Sinne des § 
543 II Nr. 3 BGB (frühere Fassung: § 
554 BGB) zu sehen ist. Nach dieser 
Entscheidung müssen über die blo-
ße Zahlungsverweigerung hinaus 
weitere Umstände hinzutreten, die 
das Verhalten des Mieters als be-
sonders schwere Vertragsverletzung 
erscheinen lassen. Sprechen Sie 
daher mit Ihrem Vermieter.

Kann der Mieter eine Nachzahlung 
nicht sofort leisten, hat er rechtlich 
keinen Anspruch auf eine Ratenzah-
lung. Aber es sollte im Interesse bei-
der Parteien sein, eine einvernehm-
liche Lösung zu finden, daher sollten 
Mieter für diesen Fall offen auf Ihre 
Vermieter zu gehen. Kann der Mie-
ter die Nachzahlung nicht sofort be-
gleichen, sollte er das offene Ge-
spräch mit dem Vermieter suchen. 
Viele Vermieter sind verhandlungs-
bereit, was eine mögliche Ratenzah-
lung angeht. Wie viele Raten und in 
welchen Beträgen ist natürlich reine 
Verhandlungssache. Eine zeitnahe 
Ratenzahlung der fälligen Nachzah-
lung ist für jeden Vermieter immer 
noch einem Gang vor Gericht vorzu-
ziehen. Daher ist die Offenheit des 
Mieters einem langfristigen und 
teuren Streit vor Gericht vorzuzie-
hen.








